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Ende einer langjährigen Kontroverse in Italien

Religionsstunde: Ein Sieg der Vernunft
Nach zwei Jahren haarsträubender, surrealistisch anmutender Diskussionen um den Religionsunterricht fällte das
italienische Verfassungsgericht in letzter Instanz ein definitives, historisches Urteil. Das Gericht hiess die
Beschwerde gegen die Alternativstunde zum Religionsunterricht, die von der Kirche gefordert wurde, gut, indem es sie
als verfassungswidrig erklärte. Das Urteil wird auch für das Tessin nicht ohne Folgen bleiben.

Das neue Konkordat

Nach Jahrzehnte dauernden
Verhandlungen wurde endlich 1984 das
neue Konkordat vom damaligen
Regierungspräsidenten, dem Sozialisten

Bettino Craxi, unterzeichnet.
Einzig die kleine liberale Partei (PLI)

verweigerte ihre Zustimmung.
Die neue Regelung des Religionsunterrichts

enthält folgende Bestimmung:

«Es besteht für Schüler, die es
wünschen, die Möglichkeit, den
Religionsunterricht nicht in Anspruch zu
nehmen.» Dies entspricht nicht einem
gönnerhaft gewährten Dispens,
sondern diese Bestimmung bedeutet
faktisch die Aufhebung des
Obligatoriums, denn wer die Religionsstunde

wünscht, muss sich jedes Jahr
neu melden. Von einem obligatorischen

Fach kann also überhaupt
nicht mehr die Rede sein.
Ein vorerst kaum beachteter Nachtrag

lautet: «Aus der neuen Regelung
darf den Schülern, die sich zur
Religionsstunde melden, keine Diskriminierung

erwachsen.» In diesem
scheinbar unschuldigen Satz liegt
die Teufelssaat, die später so herrliche

Blüten treiben sollte.
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Die Vorgeschichte

Kirche und Staat schlössen 1929 unter

Mussolini, dem «Mann der Vorsehung»

(so Pius XL), ein Konkordat,
das die beiden Kontrahenten
«versöhnte». Nach dem Krieg
anerkannte die neugeborene Republik
das Konkordat, das im berühmt-berüchtigten

Art. 7 der neuen Verfassung

bestätigt wurde. Auch die
Kommunisten gaben ihre Zustimmung:
sie akzeptierten die Realität eines
katholischen Italien. Dass aber das
Konkordat revisionsbedürftig sei,
war allen klar.

Es sei bloss auf ein paar Ungereimtheiten

und nicht mehr annehmbare
Aspekte hingewiesen:
Der Staat anerkannte die kirchliche
Trauung, die Kirche betrachtete
dagegen die bloss zivile Trauung als
ungültig1. Der Staat verpflichtete
sich, keinem abgefallenen Priester
eine Stelle anzubieten, in derer in
direktem Kontakt mit Menschen
stände. Prominentestes Opfer dieser
Abmachung war der Religionshistoriker

Ernesto Buonaiuti.

Der Unterricht in katholischer Religion

an den staatlichen Schulen
sollte die Krönung der Erziehung
sein und war für alle — also auch für
Juden, Valdenser, Anders- und

Nichtgläubige - obligatorisch.
Immerhin, ein Dispens war möglich.

Der letztgenannte Punkt war so stos-
send, dass dessen Beseitigung eines
der erklärten Ziele der Revision werden

sollte.
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